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§ 37 
Schulversäumnisse 
(1) Sind Schülerinnen und Schüler verhindert, am Unterricht oder an sonstigen für verbindlich 
erklärten Schulveranstaltungen teilzunehmen, haben sie oder im Falle der Minderjährigkeit 
die Eltern die Schule unverzüglich zu benachrichtigen und die Gründe spätestens am dritten 
Tag schriftlich darzulegen. Die zusätzliche Vorlage von Nachweisen, in besonderen Fällen 
von ärztlichen, ausnahmsweise von schulärztlichen Attesten, kann verlangt werden. Bei 
unentschuldigtem Fernbleiben von minderjährigen Schülerinnen und Schülern sind die Eltern 
unverzüglich zu benachrichtigen. 
(2) Erhalten Schülerinnen und Schüler Leistungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz, so soll die Schulleiterin oder der Schulleiter am 
vierten Tag unentschuldigten Fernbleibens die für die Gewährung von Ausbildungsförderung 
zuständige Stelle unterrichten. 
 
§ 38 
Beurlaubung, schulfreie Tage 
(1) Eine Beurlaubung vom Unterricht und von sonstigen für verbindlich erklärten schulischen 
Veranstaltungen kann aus wichtigem Grund erfolgen. Die aus religiösen Gründen erforderliche 
Beurlaubung ist zu gewähren. 
(2) Eine Beurlaubung von einzelnen Unterrichtsstunden gewährt die Fachlehrkraft. Bis zu drei 
Unterrichtstagen beurlaubt die Klassenleiterin, der Klassenleiter, die Stammkursleiterin oder 
der Stammkursleiter, in anderen Fällen die Schulleiterin oder der Schulleiter. Beurlaubungen 
unmittelbar vor oder nach den Ferien sollen nicht ausgesprochen werden; Ausnahmen kann 
die Schulleiterin oder der Schulleiter gestatten. Die Vorlage einer schriftlichen Begründung und 
die Vorlage von Nachweisen kann verlangt werden. 
(3) Das fachlich zuständige Ministerium kann schulfreie Tage festlegen. 

 
§ 54 
Nicht erbrachte Leistungen 
(1) Versäumt eine Schülerin oder ein Schüler einen Leistungsnachweis mit ausreichender 
Entschuldigung, so kann ein Nachtermin gewährt oder die Leistung auf andere Art festgestellt 
werden; ein Anspruch auf einen Nachtermin oder eine andere Leistungsfeststellung besteht, 
wenn andernfalls eine hinreichende Zahl von Leistungsfeststellungen zur Bildung der 
Zeugnisnote nicht erreicht wird. Versäumen Schülerinnen oder Schüler der gymnasialen 
Oberstufe in einem Kurs eine Kursarbeit mit ausreichender Entschuldigung, so erhalten sie 
einen Nachtermin. Versäumen sie auch den Nachtermin mit ausreichender Entschuldigung, so 
kann die Fachlehrkraft auf eine andere Art die Leistung feststellen. 
(2) Versäumt eine Schülerin oder ein Schüler ohne ausreichende Entschuldigung einen 
Leistungsnachweis oder verweigert ihn, so wird die nicht erbrachte Leistung als ,,nicht 
feststellbar" festgehalten. Hierfür wird die Note ,,ungenügend" erteilt. 
(3) Hat eine Schülerin oder ein Schüler der gymnasialen Oberstufe ohne ausreichende 
Entschuldigung einen erheblichen Teil der in einem Kurs angesetzten Leistungsnachweise 
nicht erbracht und kann eine Zeugnisnote deshalb nicht erteilt werden, so kann die 
Kurslehrerkonferenz auf Antrag der zuständigen Lehrkraft die Nichtanerkennung des 
Kurses beschließen. Wird mehr als ein Kurs eines Halbjahres nicht anerkannt, befindet 
die Jahrgangsstufenkonferenz auf Antrag der Schulleiterin oder des Schulleiters über die 
Nichtanerkennung des Halbjahres. Ein nicht anerkannter Kurs wird im Zeugnis als ,,nicht 
anerkannt" ausgewiesen und mit 0 Punkten bewertet. 
 
Vereinbarungen für Unterrichtsversäumnisse: 
1) Eine telefonische Entschuldigung ersetzt nicht die schriftliche Entschuldigung. 
2) Die Schüler lassen sich ihre Entschuldigungen auf dem dafür vorgesehenen Formular vom 

betreffenden Fachlehrer abzeichnen. Es dient zum (späteren) Nachweis für die entschuldigten 
Fehlstunden. 

3) Alle versäumten Stunden müssen nachgewiesen und begründet werden.                                          
Dabei werden Schulveranstaltungen als solche gekennzeichnet (Stunden einkreisen); diese 
versäumten Stunden bleiben im Zeugnis unberücksichtigt.  

4) Fehlt ein Schüler an Tagen, an denen eine Kursarbeit angesetzt ist, so muss er sich vorher bei 
seinem Fachlehrer beurlauben lassen. Bei Krankheit sollte vor Beginn der Kursarbeit das 
Sekretariat der Schule telefonisch benachrichtigt werden. Diese Meldung wird im Lehrerzimmer 
für die Fachlehrer ausgehängt. Die schriftliche Entschuldigung muss nachgereicht werden. 

5) Wenn die Fehlzeit länger als einen Tag dauert, dann muss das Sekretariat der Schule informiert 
werden. Die Meldung wird im Lehrerzimmer für die Fachlehrer ausgehängt.  

6) Die Schüler legen ihre schriftliche Entschuldigung in der folgenden Fachunterrichtsstunde vor, 
spätestens aber innerhalb einer Woche 


